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120. 
Leitungen: Bestellung zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische 
und rekonstruktive Chirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen  
Universität Graz gemäß den Bestimmungen der §§ 20 (5), 32 UG idgF sowie § 4 des Organisationsplanes 
der Medizinischen Universität Graz idgF 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. med.univ. Stephan SPENDEL 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie 
mit Wirkung ab 01.05.2012 für die Dauer der laufenden Funktionsperiode bis zum 28.02.2013  

 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
121. 
Leitungen: Bestellung zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische 
und rekonstruktive Chirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen  
Universität Graz gemäß den Bestimmungen der §§ 20 (5), 32 UG idgF sowie § 4 des Organisationsplanes 
der Medizinischen Universität Graz idgF 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. med.univ. Horst KOCH 
zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie 
mit Wirkung ab 01.05.2012 für die Dauer der laufenden Funktionsperiode bis zum 28.02.2013  

 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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122. 
Einsetzung von Habilitationskommissionen 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 19.06.2012 gemäß § 103 Abs. 7 UG 2002 für  
folgende Personen Habilitationskommissionen eingesetzt hat: 
 
Dr. Peter Valentin TOMAZIC 
ProfessorInnen: Univ.-Prof. Dr. Franz Ebner 
 Univ.-Prof. Dr. Gerhard Friedrich 
 Univ.-Prof. Dr. Michael Mokry 
 Univ.-Prof.in Dr.in Freya-Maria Smolle-Jüttner 
Mittelbau: Assoz.Prof. in PD DI in Dr.in Ruth Birner-Grünberger 
 Ao. Univ.-Profin. Dr.in Doris Lang-Loidolt 
Studierende: Roxana Wimmer 
 
In der konstituierenden Sitzung am 19.06.2012 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Michael Mokry zum  
Vorsitzenden gewählt.  
 
Dr. Martin HÖNIGL 
ProfessorInnen: Univ.-Prof.in Dr.in Christa Lohrmann 
 o. Univ.-Prof. DDr. Egon Marth 
 Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski 
 Univ.-Prof. Dr. Herbert Strobl 
Mittelbau: Ao. Univ.Prof.in Dr.in Andrea Grisold 
 Ao. Univ.Prof.in Dr.in Sonja Fruhwald 
Studierende: Martin Grübler 
 
In der konstituierenden Sitzung am 19.06.2012 wurde Herr o. Univ.-Prof. DDr. Egon Marth zum  
Vorsitzenden gewählt. 
 
Mag. Dr. Gabor KOVACS 
ProfessorInnen: Univ.-Prof. Dr. Winfried Graninger 
 Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski 
 Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria Smolle-Jüttner 
 Univ.-Prof. Dr. Kurt Zatloukal 
Mittelbau: PD Dr.in Ines Zollner-Schwetz 
 PD Dr.in Vanessa Stadlbauer-Köllner 
Studierende: Julian Wenninger 
 
In der konstituierenden Sitzung am 19.06.2012 wurde Frau Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria Smolle-Jüttner 
zur Vorsitzenden gewählt. 
 
Dr.in Elisabeth LERCHBAUM 
ProfessorInnen: Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Dagmar Kratky 
 Univ.-Prof. Dr. Uwe Lang 
 Univ.-Prof. Dr. Thomas Pieber 
 Univ.-Prof. Dr. Anton Sadjak 
Mittelbau: Dr.in Eva Reininghaus 
 Ass.Prof.in PD Dr.in Tatjana Stojakovic 
Studierende: Simon Fandler 
 
In der konstituierenden Sitzung am 19.06.2012 wurde Frau Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Dagmar Kratky zur  
Vorsitzenden gewählt. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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123. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz ge-
mäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektivvertra-
ges ausschreibt: 
 
 
123.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit für 
Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunk-
tionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1)  

an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,  
befristet auf 6 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 PatientInnenbetreuung 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitarbeit in der Lehre/Betreuung von StudentInnen 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten  
 Wissenschaftliche Tätigkeit 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Facharzt/Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Ausbildung in Public Health/Sexual Health 
 Mehrjährige Erfahrung im Umgang mit wissenschaftlichen Themen der Geburtshilfe und Gynäkologie, 

Urogynäkologie und vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Vulvodynie 
 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 Ausgezeichnete Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Teamorientierung  
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.900,42 zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
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BEI LAUFBAHNSTELLEN: Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch 
den Abschluss einer Qualifizierungsvereinbarung möglich.  
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Uwe Lang, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, gerne zur Verfügung. Kontakt: obgyn@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12150. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W223 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 

 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, 
bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 Absolvierung von Journaldiensten 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich der jeweiligen Abteilung und Durchführung anwen-

dungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen für nationale und internationale Fort-

bildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 

sowie bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement 
 

Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Absolvierte Gegenfächer von Vorteil 
 Praktische und wissenschaftliche Erfahrung auf dem Gebiet der Pädiatrie von Vorteil 

 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit erwünscht 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer  
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Müller, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und  
Jugendheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: kikli.sek@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12605.  
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W224 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Chirurgie, Klinische Abteilung für Plastische,  
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie,  

befristet auf 6 Jahre 
 

Kernaufgaben: 
 PatientInnenbetreuung auf Station, in der Ambulanz und im OP 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich der Klinischen Abteilung für Plastische Chirurgie 
 Mitarbeit im Bereich der universitären Lehre nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten  

 
Fachliche Anforderungen 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Fachärztin/ Facharzt für Plastische- Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Praktische und wissenschaftliche Vorerfahrung auf dem Gebiet der Plastischen Chirurgie, insbesondere 

Hand- und Verbrennungschirurgie erwünscht 
 Wissenschaftliche Reputation (Publikationen, Vortragstätigkeiten, nationale und internationale  

Forschungskooperationen, Erfüllung der wissenschaftlichen Voraussetzung für Habilitation im Fach) 
von Vorteil 

 Erfahrung in der Durchführung von Klinischen Studien und wissenschaftlichen Projekten sowie  
Koordination von Drittmittelprojekten (zB. EU-Projekt) erwünscht 

 Interesse und Erfahrung im Bereich QM erwünscht 
 EDV (Word, Excel, MEDOCS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.900,42 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer  
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz, Leiter der  Klinischen Abteilung für  
Plastische- Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
lars.kamolz@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82819. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W225 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, 
Teilzeit: 20 Wochenstunden, befristet auf die Dauer der Reduzierung 

 
Kernaufgaben: 
 Pflichterfüllung im Rahmen der Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Kinder- 

und Jugendheilkunde 
 Absolvierung von Journaldiensten 
 Mitwirkung und Teilnahme an klinikinternen Fortbildungsveranstaltungen und Besprechungen 
 Organisationsaufgaben, Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich der jeweiligen Abteilung 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und Postern  

für nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement: 
 Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen, Dokumentation, Wissenstransfer und Beratung, 

Aufbau und Pflege von Netzwerken, Durchführung von Gesprächen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Absolvierte Gegenfächer von Vorteil 
 Vorerfahrung auf dem Gebiet der Pädiatrie erwünscht 
 Erfahrung und Nachweis aus wissenschaftlicher Mitarbeit 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit erwünscht 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Müller, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und  
Jugendheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: kikli.sek@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12605. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W226 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 

 
 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

am Institut für Pflegewissenschaft,  
befristet auf 4 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 Forschung und Mitarbeit an den Forschungsprojekten u. a. Pflegeabhängigkeit und Demenz 

Gelegenheit zur Promotion 
 Lehre in den Studiengängen (Gesundheits- und) Pflegewissenschaft (Bachelor, Master) 
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Fachliche Anforderungen: 
 Masterabschluss in Gesundheits- und Pflegewissenschaft mit Schwerpunkt Forschung oder 

vergleichbarer (internationaler) Abschluss, Diplom als Gesundheits- und Krankenschwester/-pfleger 
 Lehrerfahrung an einer Hochschule 
 Erfahrung mit Problem-Orientiertem-Lernen 
 Forschungserfahrung (quantitativ) 
 (Internationale) Veröffentlichungen 
 Erfahrungen im Schreiben von Forschungsanträgen 
 Umfangreiche Kenntnisse in SPSS 
 Umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit diversen (internationalen) Datenbanken 
 Sehr gute und umfangreiche PC-Kenntnisse inkl. Excel, Power-Point usw. 
 Sehr gute Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Fähigkeit eigenständig Ziele erreichen zu können 
 Offenheit und Kritikfähigkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.532,--brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ. Prof.

in
 Dr.

in. Christa Lohrmann, Vorständin des Instituts für Pflegewissenschaft 
gerne zur Verfügung. Kontakt: christa.lohrmann@medunigraz.at, +43/316/385-72064. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W233 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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123.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit für 
Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunk-
tionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
 

Lehrstelle als Bürokauffrau/mann 
Univ.-Klinik für Innere Medizin,  

Klinische Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel, 
Lehrzeit 3 Jahre 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Abschluss der Pflichtschule 
 Erfahrung in EDV 
 Umgang mit modernen Technologien 
 Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Gewissenhaftigkeit und Lernbereitschaft 
 Teamorientierung, Kommunikations- und Kontaktfreudigkeit 
 Interesse an Medizinischem Grundwissen, Fachausdrücken  
 
Bei Interesse besteht die Möglichkeit der Lehre mit Matura. 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 467,70 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Dr.in Andrea Berghofer gerne zur Verfügung. Kontakt:  
andrea.berghofer@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-72835. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D222 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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IT EntwicklerIn 
(Verwendungsgruppe IIIb) 
am Institut für Pathologie  

Teilzeit: 20 Wochenstunden, befristet auf 1 Jahr  
 
Kernaufgaben: 
 Entwicklung von bioinformatischen Werkzeugen zur Aufbereitung und bioinformatischen  

Auswertung von Next-Generation-Sequencing Daten 
 Planung, Implementierung und Wartung eines web-basierenden Labor-Informations-

Managementsystems (LIMS) 
 Erstellung einer Softwarelösung zur Dokumentenverwaltung eines Qualitätsmanagementsystems  

für die ISO 9001 Zertifizierung 
 Design, Implementierung und Wartung von Webseiten 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Technische Grundausbildung (mind. HTL oder höherwertige Ausbildung) 
 Erfahrung in der Wartung und Installation von Linux-Systemen (Debian/Ubuntu) 
 Erfahrungen mit Web Techniken (HTML, CSS, Javascript, PHP, Perl, SQL Datenbanken und 

Frameworks) 
 Erfahrungen mit den gängigen  Mathematik- und Statistikpaketen (R, Matlab, Maple) 
 Erfahrung in medizinischer Informatik (LIMS-Systeme, Expressions- und Sequenzanalyse) 
 Kenntnisse in Genomanalyse wünschenswert 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, eigenständige Arbeitsweise 
 Hohe Dienstleistungs- und Anwenderorientierung 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.079,00 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Gerald Höfler, Leiter des Institutes, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
pathologie@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82228. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A227 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 

 
 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIa) 
am Institut für Pathologie 

Teilzeit: 20 Wochenstunden, befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  
eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben: 
 Mitwirkung bei der Erstellung histologischer Schnittpräparate für den diagnostischen Bereich 
 Mitwirkung bei der intraoperativen Schnellschnittdiagnostik 
 Betreuung von Laborgeräten 
 Mitwirkung im Bereich Präparateannahme und Makropathologie  
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Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung als Biomedizinische/r AnalytikerIn 
 Gute EDV-Kenntnisse  
 Wünschenswert: Erfahrung in der Erstellung histologischer Schnittpräparate (Paraffineinbettung, 

Schnittherstellung, Sonderfärbungen) 
 Wünschenswert: Erfahrungen in Gefrierschnitttechnik  
 Wünschenswert: Erfahrung im Bereich Makropathologie  
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.939,79 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Lydia Kainz gerne zur Verfügung. Kontakt: lydia.kainz@klinikum-graz.at,  
Tel.: +43/316/385-81407. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D228 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIa) 
am Institut für Pathologie 

befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  
eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben: 
 Probenaufnahme 
 Probenzuordnung (mit Kürzelvergabe) 
 Makroskopische Beschreibung der Biopsien (Diktat) 
 Erfassung der Biopsien mittels EDV 
 Erfassung der chirurgischen Präparate mittels EDV 
 Entsorgung der Präparate 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung als Biomedizinische/r AnalytikerIn 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamorientierung  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.939,79 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Bei Fragen steht Ihnen Ass.-Prof. Dr. Manfred Ratschek gerne zur Verfügung. Kontakt:  
manfred.ratschek@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-82971. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D229 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Organisati-
onseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist 
endet am 25. Juli 2012.  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Reinigungskraft (m/w) 
(Verwendungsgruppe I) 

am Institut für Pathologie 
befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  

eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 
 
Kernaufgaben: 
 Reinigungstätigkeit am Institut für Pathologie: 

1. Büros (Dienstzimmer) 
2. Labors 
3. Prosekturbereich inklusive Seziersaal 
4. Lehr- und. Forschungsflächen 
5. Reinigung von Sanitäranlagen 
6. Sonstige Tätigkeiten (Wäscheadministration) 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Erfahrung im Reinigungsdienst 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Psychische und Physische Belastbarkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.455,90 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Ewald Braun gerne zur Verfügung. Kontakt: ewald.braun@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-80091. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A230 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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Laborgehilfe/in 
(Verwendungsgruppe I) 

am Institut für Humangenetik, 
Teilzeit: 25 Wochenstunden, zu besetzen ab 01. September 2012 

 
Kernaufgaben: 
 Desinfektion der Laborgeräte, Sicherstellung deren Funktionalität sowie Administrierung des War-

tungsplans 
 Logistik für Reagenzien und Verbrauchsmaterial 
 Bestellabwicklung 
 Unterstützung bei Reagenzien-Freigabe und Chargenverwaltung 
 Durchführung einfacher Labortätigkeiten (Hilfestellung für medizinisches Fachpersonal) 
 Pipettenkalibrierung 
 Reinhaltung und Betreuung der Sterilräume, der Großsterilisationsanlage, Durchführung aller Sterilisa-

tionen 
 Reinigung der Glaswaren und Geräte für molekularbiologische Arbeiten Im DNA-Labor sowie bei Zell- 

und Gewebekulturarbeiten 
 Mitwirkung in der Qualitätssicherung 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Ausbildung zur staatlich geprüften Laborhilfskraft 
 Erfahrung im Umgang mit Messmittel-Kontrolle und Dokumentation von Vorteil 
 Kenntnisse in der Pipettenkalibrierung von Vorteil 
 Geschick und Vertrautheit im Umgang mit Geräten und Chemikalien 
 Grundkenntnisse der Hygienevorschriften 
 Erfahrung im Reinigen humangenetischer Laborräume sowie im Umgang mit infektiösem Abfall 
 Kaufmännische Ausbildung 

 
Persönliche Anforderungen: 
 Selbstständige, gewissenhafte und verlässliche Arbeitsweise 
 Motivierte, hilfsbereite und flexible Persönlichkeit 
 Eigeninitiative für die Ausführung von Arbeiten 
 Bereitschaft zur Weiterbildung 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.455,90 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Michael Speicher, Leiter des Institutes für Humangenetik gerne zur 
Verfügung. Kontakt: michael.speicher@medunigraz.at,  Tel.: +43/316/380-4110. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D231 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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ReferentIn 
(Verwendungsgruppe IIIa)  

im Büro der Vizerektorin für Personal und Gleichstellung 
befristet für die Dauer des Karenzurlaubes  

 
Kernaufgaben: 
 Assistenz der Vizerektorin in organisatorischen Belangen (Korrespondenz, Terminmanagement,  

Erarbeiten von Unterlagen und Präsentationen, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen,  
Reisemanagement, Ablagemanagement) 

 Mitarbeit in der Personaladministration 
 Koordination des internen Informationsflusses  
 Organisationsaufgaben für das Team der Vizerektorin 
 Mitarbeit in Projekten 
 Bestellwesen 
 Führen einer Handkassa 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Kaufmännische Grundausbildung (HAK, HBLA etc.) oder Büroausbildung mit mehrjähriger  

Berufserfahrung 
 Umfassende MS-Office-Kenntnisse, ECDL von Vorteil 
 Sehr gute Rechtschreibkenntnisse 
 Gute Englischkenntnisse von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Termintreue 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Eigenverantwortung 
 Selbständige Arbeitsweise 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.795,70 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Mag.a Cornelia Eichner, Büro der Vizerektorin für Personal und Gleichstellung, gerne 
zur Verfügung. Kontakt: cornelia.eichner@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-72019. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A232 ex 2010/11 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

SekretärIn der Klinikleitung 
(Verwendungsgruppe IIb) 

an der Universitätsklinik für Radiologie 
 
Kernaufgaben: 
 Selbständige Leitung des Sekretariats der Universitätsklinik für Radiologie  
 Assistenz der Leitung (Korrespondenz, Telefonbetreuung, Terminvereinbarung, Erstellen von  

Präsentationen, Ablageverwaltung)  
 Unterstützung bei der Personaladministration (ÄrztInnendienstplanung, Urlaub- und Krankmeldungen, 

Dienstreisen etc.) 
 Organisation von Reisen und Veranstaltungen  
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 Budgetverwaltung im SAP  
 Unterstützung bei Lehr-, Forschungs- und Administrationsaufgaben der Klinik  
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HaSch/HAK-Abschluss oder adäquate Ausbildung)  

mit Berufserfahrung 
 Erwünscht: Erfahrung im medizinischen Verwaltungsbereich 
 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, ECDL von Vorteil 
 SAP-Kenntnisse von Vorteil 
 Sehr gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Eigenverantwortung 
 Termintreue 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.682,40 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.in Dr.in Reingard M. Aigner, Vorständin der Universitätsklinik für  
Radiologie und Leiterin der Klinischen Abteilung für Nuklearmedizin, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: reingard.aigner@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-83390. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A234 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

SekretärIn 
(Verwendungsgruppe IIa) 

an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Teilzeit: 20 Wochenstunden, befristet auf die Dauer des Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben: 
 Administrative und organisatorische Abwicklungen des Forschungs- und Lehrbetriebs für das  

Human- und Zahnmedizinstudium 
 Betreuung der Bibliothek Zahnklinik 
 Büromittelverwaltung und –ausgabe 
 Mitarbeit im Bereich der wissenschaftlichen Kliniktätigkeit 
 Literaturrecherche, -bestellung 
 Schriftverkehr der Abteilungen 
 Verwaltung der Unterrichtsräume der Zahnklinik 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Büroausbildung 
 Berufserfahrung 
 Englisch in Wort und Schrift 
 Sehr gute EDV und MS-Office-Kenntnisse 
 
  



- 15 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 04.07.2012, StJ 2011/12, 20.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
 

Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Kommunikative, organisatorische und administrative Fähigkeiten 
 Teamfähigkeit 
 Flexibilität und hohe Belastbarkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.569,10 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider, Vorstand der Univ.-Klinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: walther.wegscheider@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-12886 bzw. Barbara Ostermann: Tel.: +43/316/385-13989. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A235 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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124. 
Wissensbilanz 2011 der Medizinischen Universität Graz 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der Universi-
tätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.04.2012 gemäß § 21 Abs. 1 Z 10 UG 
idgF die vom Rektorat gemäß § 22 Abs. 1 Z 15 UG idgF erstellte Wissensbilanz 2010 wie folgt genehmigt 
hat: 
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